
Kontrafaktische Fallkonstellation

Anlage zum Förderantrag vom: 

Antragsteller: 

1. Darstellung der Situation

Ihr Unternehmen ist aufgrund der Mitarbeiterzahlen und finanziellen Schwellenwerte nicht als Kleinst- bzw. Kleines oder 
mittleres Unternehmen einzuordnen. Gemäß der  „Rahmenregelung für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor 
und in Ländlichen Gebieten“ (2022/C 485/01) gilt das Unternehmen deshalb als großes Unternehmen. Große 
Unternehmen müssen nach der Randnummer 52 der Rahmenregelung (2022/C 485/01) die Situation beschreiben, die 
ohne Zuschüsse bestehen würde (kontrafaktische Fallkonstellation). Die Ausführungen zur kontrafaktischen 
Fallkonstellation sind durch Nachweise zu untermauern. Die Darstellung ist plausibel, wenn sie unverfälscht die Faktoren 
wiedergibt, die zum Zeitpunkt der Entscheidung des Antragstellers in Bezug auf das betreffende Vorhaben maßgeblich 
waren.

Beschreibung der Situation ohne Zuschüsse (ggf. weitere Ausführungen auf gesondertem Blatt) 

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller/Antragstellerin 

Stand 01.07.2024
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